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f § 159 BPVS
Ubergangsbestimmungen

BPVS - Bergpolizeiverordnung fur die Seilfahrt

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Die Bergpolizeiverordnung fur die Seilfahrt tritt drei Monate nach dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft.

2. (2)An Seilfahrtanlagen, fur die vor Inkrafttreten dieser Verordnung mit Bescheid eine Seilfahrtbewilligung erteilt
worden ist, missen Anderungen an bestehenden technischen Einrichtungen nach den Bestimmungen dieser
Verordnung nur bei Gefahrdung des Lebens oder der Gesundheit von Personen durchgefihrt werden.

3. (3)Erfolgen an Seilfahrtanlagen, fiir die eine Seilfahrtbewilligung nach Abs. 2 vorliegt, wesentliche Anderungen
oder Erweiterungen, sind diese entsprechend den Bestimmungen dieser Verordnung durchzufihren.

In Kraft seit 01.10.1975 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 159 BPVS Übergangsbestimmungen
	BPVS - Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt


